
V. i. S. d. P.: Arne Brix, ver.di Bezirk Weser-Ems, Güterstraße 1, 26122 Oldenburg. Fragen? 01516 2422264 oder arne.brix@verdi.de 

Rettungsdienst-Streik am 13.03.2025: Was darf ich? 
   

Wo bist du während des Streiks zum Dienst eingeteilt? 
   
   

Auf einem KTW 
In der Verwaltung 

 

Du bist nett und informierst deinen Arbeitsgeber 
wie bei einer Krankmeldung über deine 

Streikbeteiligung und dein Nicht-Erscheinen. 
Weiterhin hältst du dich an die Weisung der 

Streikleitung und kommst zum Beispiel zu einer 
Versammlung. 

   

Auf einem NKTW, RTW oder NEF 

 

Du bist automatisch Notdienstleistender und 
arbeitest im Rahmen der Notdienstvereinbarung. 

   

   

   

Dienst nach Notdienstvereinbarung 
 

Streikrecht ist Grundrecht. Aber nicht das Einzige, deshalb gibt es Notdienste. Niemand soll durch die Streikmaßnahmen 
gesundheitlichen Schaden nehmen. 

   

   

Alarmierung zu Notfallrettung 

 

Einsatzübernahme und Abarbeitung wie immer! 

   

Alarmierung zu unaufschiebbarem 
Krankentransport 
Unaufschiebbare Krankentransporte sind z.B. 
Transporte zu Dialyseeinrichtungen und sonstigen 
unaufschiebbaren ambulanten Behandlungen in 
Arztpraxen und Kliniken, wenn durch den Ausfall 
des Transports gesundheitliche Schädigungen zu 
erwarten wären) 

 

Einsatzübernahme und Abarbeitung wie immer! 

   

Alarmierung zu aufschiebbarem 
Krankentransport 
Aufschiebbare Krankentransporte sind z.B. Rück-
transporte von Dialyseeinrichtungen, Entlassun-
gen, Transporte in Pflegeheime und zu Leistungen, 
bei denen durch den Ausfall des Transports keine 
gesundheitlichen Schädigungen zu erwarten sind) 

 

Einsatz kann mit Verweis auf das Streikrecht und 
die Notdienstvereinbarung abgelehnt werden. 

   
 
 

Nicht zu Notdienstarbeiten zählen Dokumentationen zu Abrechnungszwecken, wie das Erfassen von Versicherungsdaten. 
Die übrige Dokumentation des Einsatzes muss jedoch zwingend erfolgen! 

 
Nicht zu Notdienstarbeiten zählen zudem Tätigkeiten zur Qualitätssicherung und -erfassung sowie Verwaltungsarbeiten 

aller Art. Wartungsarbeiten zählen nur zum Notdienst, wenn sie zum Erhalt der Einsatzfähigkeit der im Notdienst 
eingesetzten Fahrzeuge und Geräte erforderlich sind. 

 
 

 

 

 

 

 


